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A. Auftragsannahme

I. AuftraggeberundAuftragsabgrenzung

Die Geschäftsführung des Vereins

Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V.,

München,

- nachfolgend auch kurz ,,VBRA" oder,,Verein" genaffit -

beauftragte uns, den Jahresabschluss zum 31 . Dezemb er 2024 aus den uns zur Verfügung gestellten Unterla-

gen sowie erteilten Auskünften nach gesetzlichen Vorgaben und nach den innerhalb dieses Rahmens liegen-

den Anweisungen des Auftraggebers zur Ausübung bestehender Wahlrechte zu entwickeln und dabei die uns

vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise durch Befragungen und analytische Beurteilungen auf

ihre Plausibilität hin zu beurteilen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ord-

nungsgemäß sind. Diesen Auftrag zur Erstellung mit Plausibilitätsbeurteilungen haben wir im lll4ärz 2025 in

unseren Kanzleiräumen in München durchgeführt.

Unser Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste keine über die Auftragsart hinausgehenden

Tätigkeiten und damit auch keine erweiterten Verantwortlichkeiten als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Die Pflicht zur Aufstellung des Jahresabschlusses oblag der uns mit dessen Erstellung beauftragenden gesetz-

lichen Vertretung des Auftraggebers, die über die Ausübung aller mit der Aufstellung verbundener Gestal-

tungsmöglichkeiten und Rechtsakie zu entscheiden hatte.

Wir haben unseren Auftraggeber über solche Sachverhalte, die zu Wahlrechten führten, in Kenntnis gesetzt

und von ihm Entscheidungsvorgaben zur Ausübung von materiellen und formellen Gestaltungsmöglichkeiten

(Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechten) sowie Ermessensentscheidungen eingeholt.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich wa-

ren, um auf der Grundlage der Buchfiihrung und der Inventur sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz',

Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewer-

tungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresab-

schluss, bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, zu erstellen.

Da die Anfertigung eines Erstellungsberichts vereinbart, jedoch konkrete Festlegungen zu Art und Umfang

unserer Berichterstattung in den Auftragsvereinbarungen nicht ausdrücklich getroffen wurden, berichten wir

in berufsüblicher Form im Sinne des IDW Standards: Grundsätze fur die Erstellung von Jahresabschlüssen

(IDW 57 (03.2021)), vom Hauptfachausschuss (HFA) verabschiedet am 26.03.2021, über Umfang und

Ergebnis unserer Tätigkeit.
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Unsere Auftragsvereinbarungen sehen vor, dass eine Bezugnahme auf die Erstellung durch uns nur in Ver-

bindung mit dem vollständigen von uns erstellten Jahresabschluss erfolgen darf.

Bei der Auftragsannahme haben wir von unserem Auftraggeber ausbedungen, dass uns die fi.ir die Auftrags-

durchführung benötigten Unterlagen und Aufklärungen vollständig gegeben werden.

Allgemeine Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind, auch im Verhältnis zu Dritten, die

vereinbarten und diesem Bericht als Anlage 3 beigefügten ,,Allgemeine Auftragsbedingungen fi.ir

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2024*

maßgebend.

U. Auftragsdurchführung

Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses und bei unserer Berichterstattung hierüber haben wir die

einschlägigen Normen der Wirtschaftsprüferordnung (!VPO) und unsere Berufspflichten beachtet, darunter

die Grundsätze der Unabhängigkeit, Gewissenhaftigkeit, Verschwiegenheit, Eigenverantwortlichkeit und Un-

parteilichkeit ($ 43 Abs. MPO).

Die Erstellung des Jahresabschlusses umfasst unabhängig von der Art unseres Auftrags die Tätigkeiten, die

erforderlich sind, um auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Vorgaben zu

den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vomahme der Abschlussbuchungen die

gesetzlich vorgeschriebene Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung und weitere Abschlussbestandteile zu

erstellen.

Nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses gehören die erforderlichen Entscheidungen über die Ausübung

materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie

Ermessensentscheidungen). Bestehende Gestaltungsmöglichkeiten wurden von uns im Rahmen der Erstel-

lung nach den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

Wir haben unseren Auftraggeber darüber hinaus über gesetzliche Fristen zur Aufstellung, Feststellung und

Offenlegung des Jahresab schlus ses aufgeklärt.

Wir haben in unserer Kanzlei Regelungen eingeführt, die mit hinreichender Sicherheit gewährleisten, dass

bei der Auftragsabwicklung zur Erstellung eines Jahresabschlusses einschließlich der Berichterstattung die

gesetzlichen Vorschriften und fachlichen Regeln beachtet werden.

Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlich-

keit beachtet.

J
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Die Erstellung des Jahresabschlusses erforderte von uns die Kenntnis und Beachtung der hierfür geltenden

gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, einschlägiger Be-

stimmungen der Satzung sowie der einschlägigen fachlichen Verlautbarungen.

Zur Durchfiihrung des Auftrags hatten wir uns die für die vorliegende Auftragsart erforderlichen Kenntnisse

über die Branche, den Rechtsrahmen und die Geschäftstätigkeit des Vereins anzueignen.

An erkannten unzulässigen Wertansätzen und Darstellungen im Jahresabschluss dürfen wir nicht mitwirken.

Sofern entsprechende Wertansätze und Darstellungen verlangt oder erforderliche Korrekturen verweigert

würden, hätten wir dies in geeigneter Weise in unserer Bescheinigung sowie in unserem Erstellungsbericht

zu wtirdigen oder unseren Auftrag niederzulegen, falls Vermögensgegenstände oder Schulden unter Annah-

me der Fortführung der Vereinstätigkeit bewertet wären, obwohl dem tatsächliche oder rechtliche Gegeben-

heiten offensichtlich entgegenstünden.

Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen wären von uns zu klären. Falls sich diese be-

stätigten und die Mängel nicht beseitigt wärden, brächten wir sich daraus ergebende Einwendungen, soweit

sie wesentlich für den Jahresabschluss wären, in unserer Bescheinigung zum Ausdruck. Wtirden Aufklärun-

gen oder die Vorlage von Unterlagen, die zur Klärung erforderlich sind, oder die Durchflihrung entsprechen-

der Beurteilungen verweigert, hätten wir unseren Auftrag niederzulegen.

Bei schwerwiegenden, in ihren Auswirkungen nicht abgrenzbaren Mängeln in der Buchfi.ihrung, den Inven-

turen oder anderen, nicht in den Auftrag eingeschlossenen Teilbereichen des Rechnungswesens, die unser

Auftraggeber nicht beheben wollte oder könnte, darf eine Bescheinigung von uns nicht erteilt werden. Wir

hätten unserem Auftraggeber in Fällen dieser Art die Mängel schriftlich mitzuteilen und zu entscheiden, ob

eine Kündigung des Auftrags angezeigt wäre.

Im Rahmen des erteilten Auftrags haben wir die gesetzlichen Vorschriften für die Aufstellung von Jahresab-

schlüssen sowie die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchflihrung beachtet. Die Beachtung anderer gesetzlicher

Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten und außerhalb der Rechnungslegung be-

gangener Ordnungswidrigkeiten waren nicht Gegenstand unseres Auftrags.

Als Erstellungsunterlagen dienten die Buchhaltungsunterlagen, die vollständigen Belege, Kontoauszüge der

Kreditinstitute sowie das gesamte Akten- und Schriftgut des Auftraggebers.

4
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Vollständigkeitserklärung

Ergänzend hat der Vorstand in der berufsüblichen Vollständigkeitserkläirung, die keinen Ersatz für Er-

stellungshandlungen und flir auftragsabhängig durchzuflihrende Beurteilungen der Ordnungsmäßigkeit der zu

Grunde gelegten Unterlagen darstellt, uns am 20.März 2025 schriftlich bestätigt, dass in Buchführung und

Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzun-

gen berücksichtigt, sämtliche Aufivendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht

und alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

5
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B. GrundlagendesJahresabschlusses

I. Buchführung und Inventar, erteilte Auskünfte

Für den Verein besteht nach $ 238 HGB Buchführungspflicht.

Die Buchflihrung wurde auf den EDV-Systemen des Vereins erstellt. Die dabei eingesetzte Software

gypsilon Rechnungswesen, Version 9.0., erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuch-

führung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Anlagenbuchfi.ihrung wurde auf unseren EDV-Systemen erstellt. Die dabei eingesetzte Software

Anlagenbuchführung der DATEV eG erfüllt im Zusammenhang mit einer Bescheinigung der EY GmbH &

Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 28.03.2024 zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit des

Programms Kanzlei-Rechnungswesen die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Anlagenbuchfiihrung.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr keine nennenswerten organisatorischen

Anderungen erfahren.

Alle erbetenen Ausktinfte, Aufklärungen und Nachweise wurden von der Geschäftsführung und von den zur

Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwilli g erbracht.

il. tr'estlegungen über die Ausübung von Wahlrechten

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten

(Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstel-

lung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch, soweit erforderlich und wesentlich,

über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweis-

wahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftrag-

gebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben der gesetzlichen Ver-

treter ausgeübt.

III. Feststellungen zu den Grundlagen des Jahresabschlusses

Die Buchführung entspricht nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Buchführung des Auftraggebers ist ordnungsgemäß und beweiskräftig, das Belegwesen ist geordnet. Die

Salden des Jahresabschlusses 2:urrr31. Dezember 2023 sind ordnungsgemäß vorgetragen worden.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung

comfort der DATEV eG erstellt.

6
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Soweit sich im Rahmen unserer Jahresabschlusserstellung Buchungen ergaben, haben wir diese mit der Ge-

schäftsführung unseres Auftraggebers abgestimmt. Die Abschlussbuchungen wurden bis zum Abschluss

unserer Tätigkeit vorgenommen.

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortflihrung

der Vereinstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungs-

methoden wurden beibehalten.

Die einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung werden im Erläuterungsteil aus-

führlich dargestellt.

7
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C. Rechtliche,steuerlicheundwirtschaftlicheVerhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Firma Vereini gung Bayerischer Rundfu nkanbieter e. V.

e. V.

1s.09.1988

München

Friedrichstraße 22

80801 München

Vereinsregister

München

vR 15342

Gültig in der Fassung vom 16.11.2015

1. Januarbis 31. Dezember

unbefristet

Der Gegenstand des Vereins ist die Wahrung und Vertretung

der gemeinsamen Interessen der im Vereinsgebiet tätigen

verlegernahen Anbieter von Hörfunk- und Fernsehprogram-

men sowie von anderen elektronisch verbreiteten Diensten

(Anbieter), sowie deren Gesellschafter.

Zu den Zwecken des Vereins gehören auf Landesebene

insbesondere auch:

o Die Wahrung der programmlichen und publizistischen

Interessen der Anbieter.

o Die Vertretung der Interessen der Mitglieder gegenüber

den Organen des Staates, Behörden und Organisationen,

besonders auf dem Gebiet des Medienrechts, der

Publizistik, des Werbewesens und der Besteuerung, der

Gebühren, der Frequenzversorgung und sonstiger wirt-

Rechtsform:

Gründung am:

Sitz

Anschrift

Registereintrag:

Registergericht:

Register-Nr

Satzung

Geschäftsjahr:

Dauer der Gesellschaft:

Gegenstand des Vereins:
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o

schaftlicher Belange.

Die Erteilung von Auskünften und die Erstattung von

Rechtsgutachten in grundsätzlichen Fragen des Medien-

wesens.

Die Benennung und Entsendung von Vertretern des

Rundfunkwesens in Verwaltungsorgane der Sozialversi-

cherung, der Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und

Arbeitslosenversicherung, des Medienwesens, u. a.

Vorstand

Mitgliederversammlung :

Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich der Verein anderen

Fachverbänden und sozialrechtlichen Gemeinschaften

anschließen oder mit ihnen zusammenarbeiten.

Die Tätigkeit des Vereins ist nicht auf einen wirtschaftlichen

Geschäftsbetrieb und die Erzielung von Gewinnen gerichtet.

Mit Beschluss der Mitgliederversammlung vom

26.Mai2024 wurden die im Folgenden aufgeführten Vor-

standsmitglieder gewählt:

o Herr Felix Kovac (Vorsitzender)

o Herr Thomas Eckl (Vorsitzender)

o Dr. Harald Brenner, Michael Tenbusch, Dr. Torsten Götz

(Fachressort Anbieter)

r Ruth Klaus, Horst Rettig, Ralph van Gülick
(Fachressort TV)

o Johannes Ott, Andreas Dürr, Andreas Lang (Fachressort

Hörfrlnk)

ln der Mitgliederversammlung vom 26. Mai 2024 wurden

folgende Beschlüsse gefasst :

o Der Jahresabschluss 2023 wird festgestellt.

r Der Jahresüberschuss 2023 in Höhe von EUR 7.245,27

wird den Verbandsrücklagen zugeführt.

r Den Vorsitzenden, dem Vorstand, dem Rechnungsprüfer

und der Geschäftsfi.ihrung werden für das Geschäftsjahr

2023 Entlastung erteilt.
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Wesentliche Anderungen der rechtlichen

Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag: lagen nicht vor

II. SteuerlicheVerhältnisse

Zuständiges Finanzamt: München ( I a3) Körpersch./Pers

Steuernummer: r43t23618t210

Die Gesellschaft unterliegt der Regelbesteuerung gemäß den $$ 16-18 des UStG

Der Verein ist nach $ 5 Abs. 1 Nr. 5 KStG von der Körperschaftsteuer befreit. Er unterhält keinen steuer-

pfl ichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.

Die Steuererklärungen wurden bis einschließlich 2022beim Finanzamt eingereicht. Es gilt der Freistellungs-

bescheid vom 1 .Oktober 2024 fi,tr die Jahre 2020 bis 2022.

III. WirtschaftlicheVerhältnisse

39 bayerische Rundfunkanbieter, Hörfunk- und Femsehsender haben sich in der Vereinigung Bayerischer

Rundfunkanbieter (VBRA) zu einem Verband zusammengeschlossen. Ihm obliegt die umfassende Wahrung

und Vertretung der gemeinsamen Interessen im Bereich des Rundfunks. Bei medienpolitischen

Fragestellungen setzt sich der VBRA für die Belange seiner Mitglieder ein. Seinen Mitgliedem steht der

VBRA als Servicepartner für alle relevanten Fragen der Rundfunkbranche zur Verfügung.

Der VBRA ist Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk (APR), einem nationalen Rundfunk-

verband, und der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw). Auch in zahlreichen anderen Organi-

sationen ist der VBRA durch seine Repräsentanten vertreten.

Der Verein betreibt sein Unternehmen in gemieteten Räumen in der Friedrichstraße 22, 80801 München.
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D. Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

Art, Umfang und Ergebnis der während unserer Auftragsdurchfi.ihrung im Einzelnen vorgenommenen Er-

stellungs- und Plausibilitätsbeurteilungshandlungen haben wir, soweit sie nicht in diesem Erstellungsbericht

dokumentiert sind, in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses mit Beurteilungen der Plausibilität der vorgelegten Unterla-

gen erforderte neben den eigentlichen Erstellungstätigkeiten die Durchfi.ihrung von Befragungen und analyti-

schen Beurteilungen, die mit einer gewissen Sicherheit die Feststellung ermöglichen, dass keine Umstände

bekannt wurden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise

in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprachen.

Weitergehende Beurteilungen von erhaltenen Ausktinften und sonstigen Unterlagen wären nur dann erforder-

lich gewesen, wenn Grund zur Annahme bestanden hätte, dass diese Informationen wesentliche Fehler ent-

halten oder Hinweise auf falsche Auski.infte vorliegen.

Zur Beurteilung der Plausibilität der für die Erstellung des Jahresabschlusses vorgelegten Unterlagen bedurf-

te es folgender Maßnahmen:

- Befragung nach den angewandten Verfahren zur Erfassung und Verarbeitung von Geschäftsvorfällen

im Rechnungswesen

- Befragung zu allen wesentlichen Abschlussaussagen

analytische Beurteilungen der einzelnen Abschlussaussagen (Vergleiche mit Vorjahreszahlen,

Kennzahlenvergleiche)

- Abgleichung des Gesamteindrucks des Jahresabschlusses mit den im Verlauf der Erstellung

erlangten Informationen

Der Umfang der vorgenommenen Plausibilitätsbeurteilungen wurde vom Grad der Wesentlichkeit und vom

Fehlerrisiko der betreffenden Abschlussaussage bestimmt.

Die Befragungen waren im Wesentlichen darauf ausgerichtet, die fiir die Auftragsdurchführung erforderh-

chen rechnungslegungsbezogenen internen Prozesse zu verstehen. Eigenständige Aufbau- und Funktions-

beurteilungen wurden dabei jedoch nicht vorgenolnmen.

E. Ausführungen zu den vorgelegten Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen

Ausführungen zu den Belegen, Büchern und Bestandsnachweisen sind nach Beurteilung der Plausibilität

nicht erforderlich, weil keine Besonderheiten festgestellt wurden.
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F. Ergebnis der Arbeiten und Bescheinigung

Die Bescheinigung zu dem von uns erstellten Jahresabschluss enthält keine Ergänzungen.

Wesentliche Einwendungen gegen einzelne vom Auftraggeber vertretene Wertansätze bzw. gegen die Buch-

führung waren von uns nicht zu erheben.
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G. Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung mit Plausibilitätsbeur-
teilungen

An die Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz und Gewinn- und Ver-

lustrechnung - des Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V. ftir das Geschäftsjahr vom l. Januar 2024

bis 31. Dezember 2024 wter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften erstellt.

Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auf-

tragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte.

Die Buchfi.ihrung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen han-

delsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahres-

abschlüssen (IDW S 7 (03.202I)) durchgefi.ihrt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewirur-

und Verlustrechnung auf Grundlage der Buchfi.ihrung und des Inventars sowie der Vorgaben zt den anzu-

wendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten

Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen,

um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns

keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des

auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

MäLnchen, den 20. März 2025

BTR Beratung Treuhand Revision GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

o!trts

Lothar Ponzer

Wirtschaftsprüfer

Ralph-Peter Scholz

Wirtschaftsprüfer
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H. Erläuterungen des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2024

I. Bilanz

Aktiva

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

31.12.2024
31.t2.2023

Website, Software

Diese Position betrifft im Wesentlichen den Webauftritt des Vererns

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

L tr'orderungen und sonstige Vermögensgegen-
stände

Sonstige Vermögensgegenstände

UniCredit Bank GmbH, München, Konto-Nr.: 82961
UniCredit Bank GmbH, München, Konto-Nr.: 41515678-2
UniCredit Bank GmbH, München, Konto-Nr.: 41515678-l

Es handelt sich um abgegrenü.e Zinserträge der beiden Festgeldkonten bei der UniCredit Bank GmbH

II. Guthaben bei Kreditinstituten 3t.12.2024
31.12.2023

EUR 123.821,40
EUR 123.548,18

3t.1,2.2024
31.t2.2023

31.t2.2024
3r.r2.2023

EUR 2 00

EUR 2,00

EUR 157,00

EUR 193,00

EUR 669 86

EUR 1.353,21

31.t2.2023
EUR

23.548,t8
60.000,00
40.000,00

31.12.2024
ETIR

63.821,40
60.000,00

0,00

t23.821,40 t23.548,18

EUR 1 1,3931.12.2024
31.12.2023

C. Rechnungsabgrenzungsposten
EUR 605,20
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Der Vorjahresüberschuss in Höhe von EUR 7.245,21wurde dem Verbandskapital gutgeschrieben.

IL Jahresfehlbetrag(Vj.: -überschuss) 3r.t2.2024
3r.t2.2023

Passiva

A. Eigenkapital

L Verbandskapital 3r.t2.2024
31.t2.2023

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen 3r.t2.2024
3r.t2.2023

Der Posten beinhaltet die Kosten des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2024.

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3t.t2.2024
3t.t2.2023

2. Sonstige Verbindlichkeiten 31.12.2024
3r.t2.2023

EUR t23.76t,20
EUR 116.515,93

EUR -49,55
EUR 7.245,27

EUR 950,00
EUR 1.800,00

EUR 0 00

EUR 106,15

EUR 0,00

EUR 34,24
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il. Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich ausschließlich um Mitgliedsbeiträge.

2. Abschreibungen

auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen

Der Ausweis betrifft planmäßige Abschreibungen.

3. SonstigebetrieblicheAufwendungen

Geschäftsbesorgung VBZV e. V.
Aufivendungen für Tagungen und Veranstaltungen
Rechts- und Beratungskosten
Beiträge an Organisationen
Reisekosten
Spenden
Wartungskosten Hard-/S o ft ware
Nebenkosten des Geldverkehrs
Periodenfremde Aufivendungen
Internetauftritt
Geschenke
Pauschale Steuern und Abgaben

2024
2023

2024
2023

2024
2023

EUR 67.000,00
EUR 65.500,00

EUR 36,00
EUR 36,00

EUR 69.406.20

EUR 59.57r,94

2024
EUR

2023
EUR

32.844,00
5.141,60

t6.076,9t
2.700,00
2.267,24

0,00
214,20

97,00
0,00

95,30
101,45

34.24

69.406,20 59.57t,94

EUR 2.392,65
EUR 1.353,21

EUR 49,55

32.844,00
18.820,89
t2.314,50
2.700,00
t.337,11

500,00
357,00
278,30
170,64

83,76

0,00
0,00

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2024
2023

Es handelt sich um Zinserträge der beiden Festgeldkonten bei der UniCredit Bank GmbH.

2024
2023

5. Jahresfehlbetrag(Vj.: -überschuss)
EUR -7.245,27
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AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Website, Software

II. Sachanlagen

Betriebs- und Geschäftsausstattung

B. Umlaufvermögen

I. Forderungenund sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände

II. Guthaben bei Kreditinstituten

C. Rechnungsabgrenzungsposten

31.12.2024
EUR

2,00

157,00

669,86

123.821,40

11,39

124.66t,65

Anlaee I

31.12.2023
EUR

2,00

193,00

1.353,21

123.548,18

605,20

125.70t,59

I

Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V.

München

Bilanz zum 31. Dezember 2024



BTR Inrvrs,oN]

3t.r2.2024
EUR

123.761,20

-49,55

124.66t,65

Anlase I

31.12.2023
EUR

I 16.515,93

7.245,27

1.800,00

106,15

140,39

t25.701,59

2

Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V.

München

Bilanz z:um 3 | . D ezember 2024

PASSTVA

A. Eigenkapital

I. Verbandskapital

II. Jahresfehlbetrag (Vj.: -überschuss)

B. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

C. Verbindlichkeiten

l. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 106,15)

2. Sonstige Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 34,24)

34,24

950,00

0,00

0,00
0,00
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Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V.

München

Angaben unter der Bilanz fi.ir das Geschäftsjahr 2024

Angaben zur Identifikation des Vereins laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V

Firmensitz laut Registergericht: München

Registereintrag: Vereinsregister

Registergericht: München

Register-Nr.: VR 15342

Unterschrift der Geschäftsführung

München, den 20. Mär22025 Unterschrift

Anlaee 1

3
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2024
EUR

67.000,00

-36,00

-69.406,20

2.392,65

-49,55

Anlaee 2

2023
EUR

65.500,00

-36,00

-59.571,94

1.353,21

7.245,27

1

Vereinigung Bayerischer Rundfunkanbieter e. V.

München

Gewirur- und Verlustrechnung

für das Geschäftsjahr

vom I . Januar 2024 bis 3 L Dezemb er 2024

l. Umsatzedöse

2. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen

3. Sonstige betriebliche Aufuendungen

4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

5. Jahresfehlbetrag (Vj.: -überschuss)



1. Geltungstrereich
(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wrtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
(im Nachstehenden zusammenfassend,,Wirtschaftsprüfel' genannt) und
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstrge Aufträge, soweit nicht etwas
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. lm Hinblick auf
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit

dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags
(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung desAuftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei
betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen Vereinbarung in

Textform.

(3) Andert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Außerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber aufAnderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten desAuftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer
alle für die Ausführung des Auftrags nolwendigen Unterlagen und weite-
ren lnformationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kennlnis gegeben wird, die für die Ausführung
des Auftrags von Bedeulung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren lnformationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren lnformationen
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4, Sicherung der Unabhängigkeit
(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit
der Mrtarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer
des Auftragsverhältnisses insbesondere fürAngebote auf Anstellung oder
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
kächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des
Auftrags berechtigt.

Anlage 3

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-

klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten
Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers
(1) Die Weitergabe beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers
(Arbeitsergebnisse oderAuszüge von Arbeitsergebnissen - sei es im Ent
wurf oder in der Endfassung) oder die lnformation über das Tätigwerden
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder lnformation aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Außerungen des Wirtschaftsprüfers und
die lnformation über das Tätigwerden des Wrtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung
(.1) Bei etwaigen Mängeln hat derAuftraggeberAnspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw.

unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist derAuftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann
derAuftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung,
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne lnte-
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt
Nrg
(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-

verzüglich rn Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und
formelle Mängel, die in einer beruflichen Außerung (Bericht, Gutachten
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können .jederzeit vom
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Außerung des Wirtschaftsprüfers
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Auße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. ln den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8, Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (S 323 Abs. I
HGB, S 43 WPO, S 203 SIGB) verpflichtet, überTatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden,
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass derAuftraggeber ihn von
dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird ber der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

L Haftung
(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschattsprüfers,
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen

Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des
g 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht
des Herstellers nach S 1 ProdHaftc begründen, gemäß S 54a Abs. 'l

Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

5034 1

0112024

Al lgemei ne Auftragsbed i ng u ngen
für

Wi rtschafts prüfe ri n nen, Wi rtschafts prüfe r u nd
Wi rtsc hafts prüfu n gs gesel lschaften

vom 1. Januar 2024
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5. Berichterstattung und miindlicheAuskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-

lein diese Darstellung maßgebend. Eni\,vürfe solcher Darstellungen sind

Lizenziert für/l-icensed tor BTR Beratung Treuhand Revision GmbH 14455067 14V00021508



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfoF
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. ln diesem Fall

kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-

nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage
erhoben wird und derAuftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies
gilt nicht für Schadensersalzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
peroder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers
nach S 1 ProdHaftc begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-

tend zu machen, bleibt unberührt.
(6) S 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1) Andert derAuflraggeber nachträglich den durch den Wrtschaftsprüfer
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist

ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im

Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkert bestimmter Stelle nur mit
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und

mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2) lviderruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber
den Bestätigungsvermerk bereits veMendet, so hat er auf Verlangen des
Wrtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und

vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er

hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hiezu
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. ln diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wrtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass
dem Wrtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksrchtigt bei den vorgenannten Aufgaben die
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-

form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert

zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer-
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in

Texlform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung,
Liquidatiön und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der UmsatzsteuerJahreserklärung als
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergunstigungen
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

1 2. Elektronische Komnrunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird derAuftraggeber den
Wrtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung
(1) Der Wrtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seinerAnsprüche abhängig machen. MehrereAuftraggeber
haften als Gesamtschuldner.

(2) lst der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen

Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur
mit unbestrrttenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des $ 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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